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der Anfrage der Abgeordneten WIMMERSBERGER, 
BURGER und Genossen an den Bundesminister 
für soziale Verwaltung betreffend Erleichte
rungen für Schichtarbeiter (Nro465/J). 

Die anfragenden Abgeordneten weisen darauf hin, daß sie 
bereits in den Jahren 1977 und 1979 an den Sozialminister 
jeweils die Frage nach einer pensionsrechtlichen Sonder-· 
regelung für Schwerst- und Schichtarbeiter gestellt haben. 
Diese Anfragen seien ablehnend beantwortet worden. Den 
Ausführungen der Fragesteller zufolge habe der OO-Landes
obmann der. Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie kürzlich 
vorgeschlagen, das Pensionsalter für Nacht- und Schwerst
arbeiter auf das 570 Lebensjahr herabzusetzen. Im Zusammen
hang damit richten sie an den Bundesminister für .sozia.le 
Verwaltung folgende Anfrage: 

"10 Hat sich Ihre Haltung in der Frage einer pensions
rechtlichen Sonderregelung für Nachtschicht - Schwerstar-

,. 

beiter seit den oben zitierten Anfragebeantwortungen in 
der Zwischenzeit geändert? 

2. Werden Sie dem Vorschlag des OÖ-Landesobmannes der 
Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie i das Pensionsalter 
für Nacht- und Schwerstarbeiter auf das 57. Lebensalter 
herabzusetzen folgend, einen diesbezüglichen Gesetzes
vorschlag ausarbeiten?" 
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In Beantwortung dieser lurlrage beehre ich mich, folgendes 
auszuführen: 

Zu 1.2 
Nein. Nach \'lie vor bin ich davon überzeugt, daß der Ge
fährdung der Gesundheit der Arbeitnehmer durch Nachtschicht
arbeit nur durch prophylaktische Maßnahmen entgegengewirkt 
vJerden kanno Mir sind im übrigen zu der gegenständlichen 
Problematik seit der Beantwortung der Anfrage Nr.90/J der 
Abgeordneten WIMMEHSBERGER. BüRGER und Genossen keine neuen 
Fakten bekannt gewordeno Ich darf auch in Erinnerung rufen, 
daß das im Zusammenhang mit der Finanzierung von Maßnahmen 
zur Einschränkung der Gesundheitsgefährdung durch Schicht
arbeit ins Treffen geführte Verursacherprinzip sowohl von 
der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft als auch von 
der Industriellenvereinigung strikt abgelehnt worden ist. 

Zum Problem der Bekämpfung der aus der Nachtschichtarbeit 
resultierenden Gesundheitsgefährdung der Dienstnehmer haben 
auch der Österreichische Gewerkschaftsbund und der Öster
reichische Arbeiterkammertag an das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung keine neuen Forderungen herangetragen. 

Zu 202 
Da die großen Interessenvertretungen der Dienstnehmer, der 
Österreichische Gewerkschaftsbund und der Österreichische 
Arbeiterkammertag, derzeit eine derartige Anregung beim 
Bundesministerium für soziale Verwaltung nicht deponiert 
haben, sehe ich auch derzeit keine Veranlassung für eine 
Gesetzesinitiative in dieser Richtung. 

Der Bundesminister: 

516/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




